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der Versuch, dee anatomieehe Substrat zur Grundlage der funktionellen. Beurteihrng

eiuee Organe zu 1113ehen, ale geseheitért anzusehen ist.

'i‘rotzdem darf das Buch als Versuch der (firößen— und Formdeutung eines Orgene

ii'ifii(*l‘hälb konstitufi.onsmediZiniseher Gefüge zweifelloe das Intereeee des Klinikere ’ne“

unepi;°uehen‚ H} Lotze (Berlin);

ittei E u ngen

Verbot ven Äbfireibünäs— amd Verhäfinngsmätäeäe

im Reiehebiatt (Nr. 13 vom 3. H. 1941) wurde unter dem 2L L 1941 eine Polizeiw

verordnung iiber Verfahren, Mittel und Gegenetand, zur „Unterbrechung und Vera»

h.iitung von Sehwangereehaften“ veröffentlicht, die einsehneiden.de neue Bestimmungen

bringt und bereite mit Wirkung vom “28. I. in. Kraft getreten iet. Sie hat folgenden

"\?V er tl aut .:

% 1

Es ist verboten, die naehetehenden Mittel "und Gegenetéinde zu gesehäftiiehear

Zweei-{en herzustellen, aus dem Ausland einzuführen‚ ain.zukiindigen‚ anzupreisem eie—

z*ugeioen oder sonstwie in den Verkehr zu bringen:

1 Mutterrohre (fiir sich allein oder in Verbindung mit Spritzen‚ Irrigaizoren neun}

Sofern sie nicht einen Durchmesser von mindestens 12 Millimeter besitzen und rniä

einem nicht unter 15 Millimeter starken, abgerundeten oder oiivartig erweiterten

i\iundetiiek mit mindestens seehe Öffnungen versehen sind

%. Intrauterinpeesare jeder Art‚ auch Steriletts und Silkwormpeeeare

“ZL Stoffe und Zubereitungen in: Form von Fertigwaren, die zur Einführung in die

ßeheide beetimmt und zur Verhütung der Sehwangereehaft geeignet sind

Das Reiehegeeundheiizsamt entscheidet welehe Mittel im einzelnen unter die Be»

etinunungen dieser Voreehrift (Nr. 3) failen ‘

‚ % 2

Die in % 1 bezeichneten Mittel Oder Gegenstände dürfen weder durch Ärzte neeie

durch andere Personen bei Frauen eingesetzt, eingelegt, eingeführt oder in einer anderen

ihrer Bestinunung entsprechenden \/Veiee angewandt werden ’

% 3

ES ist verboten‚ zum Zwecke der Empfängnisverhiitung Beetrahiungen oder Injele

tionen zu verabfolgen sowie sonet geeignet erscheinende Behandlungen durehzufiihrem

ee sei denn‚ daß ee sieh um gesetzlich ausdriieldieh erlaubte oder angeordnete Maß

nahmen handelt. '

Die im % 1 bezeichneten Mittel und Gegenstände fallen auch dann unter die Vor»

schriften dieeer Polizeiverordnung, wenn sie künftig andere Zwecke erfüllen eoiiena

(:;bwohi sie bisher vorwiegend der Seinvangereohaftsverhiitung dienten°

p./
% o

W'er vorsätzlich dieser Poiize—iverordnung zuwiderhendeit‚ wird, Sofern die Teä

nieht nach anderen Vorschriften mit eehwererer Strafe bedroht ist‚ mit Geldstrafe hie

zu 150 RM. oder mit Haft hie zu 6 Wochen bestraft.

Miinchem Dr. med. habil. Siegfried M all OW ist zum Dozenten. für Frauer%

i1eiikunde und Geburtehiiie ernannt worden. '


